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Antrag für Projekte zur "Technologie- und Komponentenentwicklung" im Rahmen der Wirtschaftsbezogenen Grundlagenforschung
Titel
EinreicherIn/Adresse/Telefon/E-Mail





Einzureichen bei:

Arbeitsgruppe "Haus der Zukunft":
ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik
Türkenstraße 9/21
A-1090 Wien

Fax: 01/315 63 93-22

E-Mail: office@hausderzukunft.at
Projektnummer (vom Einreicher nicht auszufüllen)

Der Projektantrag zur 2. Ausschreibung „Haus der Zukunft“ betrifft folgende Themenstellung:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

· Optimierung von Systemen solarer Raumheizungsanlagen und Entwicklung von solaren Kompaktsystemen

· Kühlsysteme auf Basis erneuerbarer Energieträger

· Innovative Gesamtsysteme zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger

Bitte verwenden Sie für die folgenden Punkte in Teil A und B A4-Blätter nach Bedarf. Nummerieren Sie die Angaben analog zur Vorlage und legen Sie die Blätter dem Antragsformular bei. Bitte nummerieren Sie auch die Seiten!!

Bitte geben Sie im Teil A weder Ihren noch den Namen Ihrer Partner an, da die Projektbeschreibung zunächst anonym und unabhängig von Teil B (Projektmanagement und Finanzen) beurteilt wird. 

Teil A:
Projektbeschreibung

A.1 Allgemein verständliche Kurzbeschreibung des Projektes

Ziele, Inhalt, grober Projektablauf und erwartete Ergebnisse des Projektes (max. 1 Seite).

A.2 Detaillierte Beschreibung des Projektes

Besondere Bedeutung wird der wissenschaftlichen Qualität, der Anbindung an den Inhalt der Ausschreibung, der Klarheit der Fragestellung und dem Innovationsgehalt des Projektes beigemessen (siehe Leitfaden zur Einreichung). Die einzelnen Arbeitsschritte sollten klare und kommunizierbare Zwischenziele und –ergebnisse aufweisen. Weiters sollte der Beitrag das Projekt zur Erreichung des Gesamtzieles des Themenschwerpunktes "Haus der Zukunft" dargestellt werden. (max. 8 Seiten)

A.2.1 Detaillierte Darstellung des Arbeits- und Zeitplans 

Erstellung einer Liste mit detailliert beschriebenen Arbeitsschritten über die gesamte Projektlaufzeit. Die einzelnen Arbeitsschritte sollen klare, kommunizierbare und präsentationsfähige Zwischenziele und –ergebnisse aufweisen. Mit Hilfe einer Graphik soll eine übersichtlicher und detaillierter Arbeits- und Zeitplan erstellt werden.

A.3 Vorarbeiten auf denen aufgebaut wird

Stand der Forschung; Angaben über bereits vorhandene nationale und internationale Arbeiten, die zentral für das Vorhaben sind. 

A.4 Nachweis des Wissenstransfers für und mit der Wirtschaft 

Darstellung der Einbeziehung von Stakeholdern (Unternehmen, Behörden, Bauträger, Planer etc.), der beteiligten Unternehmen und sonstiger Diffusionsaktivitäten. Da diesem Punkt hoher Stellenwert bei der Beurteilung des Projektantrages zukommt, wird um eine detaillierte Darstellung gebeten. 

A.5 Ergebnisse

Welchen Beitrag leisten die gewonnenen Projektergebnisse zur Stärkung der österreichischen Forschungs- und Entwicklungskompetenz im Bereich „Nachhaltiges Bauen“? 

A.6 Geplante Verwertung der Ergebnisse

Darstellung der beabsichtigten Verwertung der Ergebnisse. (z.B. Workshops, Präsentation auf Veranstaltungen etc.)

A.7. Folgenabschätzung (in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, ökologischer Hinsicht)

Gewünscht ist eine Bezugnahme auf das Gesamtziel des Themenschwerpunktes "Haus der Zukunft" und die Leitprinzipien der „Nachhaltigen Entwicklung“

Teil B:
Projektmanagement und Finanzen
B.1 Kurzbeschreibung

Einreicher/in


Verantwortliche/r Projektleiter/in


Kooperationspartner/in(nen)


Projektlaufzeit in Monaten


Projektbeginn




Gesamtkosten des Projektes

exkl. USt.

inkl. .... USt.


ÖS



ÖS

Forschungsschilling

exkl. USt.

inkl. .... USt.


ÖS



ÖS

Angesuchter Finanzierungsbeitrag (abzüglich des Forschungsschillings)
exkl. USt.

inkl. .... USt.


ÖS



ÖS

B.2 Personen, die das Vorhaben durchführen

B.2.1 Angaben zum/zur Antragsteller/in
 Antragsteller/in






Familienname
Vorname
Titel/akad. Grad




Institution des Einreichers/der Einreicherin und Rechtsform







Anschrift der Institution / des/der Antragstellerin




Straße/Gasse/Platz, Nr. 

Postleitzahl                        Ort




(


Fax



Email


www site



Bankverbindung


Bankleitzahl



Kontonummer


lautend auf

B.2.2 Angaben zur/m verantwortlichen Projektleiter/in

B.2.2.1 Name des Projektleiters/der Projektleiterin

B.2.2.2 Nachweis der fachlichen Eignung (z.B. Lebenslauf)

B.2.2.3 Bisherige Arbeitsschwerpunkte/Publikationen (Auswahl) u.a. auf dem Gebiet des
             Vorhabens

B.2.2.4 Aufgaben im Rahmen des Vorhabens (bezogen auf den Arbeits- und Zeitplan)
Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben bzw. Tätigkeiten und ordnen Sie sie den Arbeitsschritten (wie in A.2.1 angegeben) zu. 

B.2.3 Weitere wichtige Projektmitarbeiter/Projektmitarbeiterin

B.2.3.1 Name und Anschrift, Tel./Fax-Nr./E-Mail

B.2.3.2 Rechtsgrundlagen der Mitarbeit (z.B. Dienstvertrag, Werkvertrag) 

B.2.3.3 Nachweis der fachlichen Eignung

B.2.3.4 Art und Ausmaß der Tätigkeit im Rahmen des Vorhabens (bezogen auf den
             Arbeits- und Zeitplan)

B.2.4 Wissenschaftliche Einrichtungen oder Unternehmen, die für Arbeiten
          herangezogen werden

(Einbindung über Subvertrag; Ist für jede/s wissenschaftliche Einrichtung / Unternehmen auszufüllen!)
B.2.4.1 Name und Anschrift

B.2.4.2 Begründung für die Einbindung

B.2.4.3 Kurzbeschreibung der Aufgaben im Rahmen des Vorhabens (bezogen auf den 
            Arbeits- und Zeitplan)
 B.3. Kooperationspartner

Einrichtung mit der aktiv über einen Großteil der Projektlaufzeit zusammengearbeitet wird (In-/Ausland). Dieser Punkt ist für jeden Kooperationspartner auszufüllen!

 Partner N°






Familienname (Leiterin der Einrichtung)
Vorname
Titel/akad. Grad




Institution des Kooperationspartners und Rechtsform







Anschrift 




Straße/Gasse/Platz, Nr.

Postleitzahl
Ort




(


Fax



Email


www site

B.3.1 Form und Inhalt der Kooperation

B.3.2 Kurzbeschreibung der Aufgaben im Rahmen des Vorhabens (bezogen auf den Arbeits- und Zeitplan

B.4. Beteiligte(s) Unternehmen 

Unternehmen, das sich mit einem „Forschungsschilling“ am gegenständlichen Projekt beteiligt. Dieser Punkt ist für jedes der beteiligten Unternehmen auszufüllen.

 Partner N°


Unternehmen und Rechtsform







Anschrift des Unternehmens




Straße/Gasse/Platz, Nr.

Postleitzahl
Ort




(


Fax



Email


www site

B.4.1 Absichtserklärung

Absichtserklärung zur Beteiligung am gegenständlichen Projekt mit Angabe der Höhe der finanziellen Beteiligung („Forschungsschilling“).

B.4.2 Weitere Form der Beteiligung

(Optional)

 B.5 Kosten-/Finanzierungsplan
B.5.1 Kosten des Gesamtvorhabens

Gesamtkosten (exkl. Umsatzsteuer)
ÖS xx (EURO xx)

B.5.2 davon Kosten, die vom beteiligten Unternehmen getragen werden

„Forschungsschilling“ (exkl. Umsatzsteuer)
ÖS xx (EURO xx)

Angabe des „Forschungsschillings“ (in Summe mind. 10% der Projektkosten aus Punkt B.5.1, mind. aber ÖS 50.000,--).

B.5.3 davon Kosten, die von anderen Finanzierungspartnern getragen werden
Finanzierungspartner (exkl. Umsatzsteuer)
ÖS xx (EURO xx)

B.5.3.1 Name und Anschrift des (der) Finanzierungspartner(s)

B.5.4 Kosten, die aus Eigenmitteln getragen werden

Eigenmittel (exkl. Umsatzsteuer)
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5 Kosten, die dem BMVIT in Rechnung gestellt werden
B.5.5.1 Personalkosten

B.5.5.1.1 Dienstnehmer/Dienstnehmerin

(Personenmonatssätze und Personalkosten sind für jede/n Dienstnehmer/in auszufüllen)

Personenmonatssätze

Name und Qualifikation
Stundensatz (exkl. USt.)

ÖS (EURO)
Personenmonatssatz (exkl. USt.)

ÖS (EURO)

Name

Wissenschaftl. Mitarbeiter



Personalkosten (exkl. USt.)

Name des Mitarbeiters
Personenmonate
Kosten ÖS (EURO)


Xx (2000)

Xx (2001)
xx (xx) /2000

xx (xx) /2001


Summe der Personalkosten
xx (xx)

B.5.5.1.2 Werkverträge 

Name des Auftragnehmers, Funktion, Dauer des Werkvertrages, Personenmonate und Höhe des Werkvertrages (exkl. Umsatzsteuer)

Name & Funktion
Dauer des Werkvertrages
Höhe d.Werkvertrages ÖS (exkl. USt.)









Summe:


B.5.5.1.3 Gesamtsumme der Personalkosten (B.5.5.1.1 + B.5.5.1.2)

Summe der Personalkosten (exkl. Umsatzsteuer) 
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5.2 Sachkosten 

Auflistung und nähere Bezeichnung (z.B. Datenverarbeitungskosten)

Summe Sachkosten (exkl. Umsatzsteuer)
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5.2.1 Reise- und Kongreßteilnahmekosten 

(soweit bekannt folgende Angaben: für jede Reise oder Kongreßteilnahme Angaben über Reiseziel, Zweck der Reise bzw. Gegenstand des Kongresses; gegliedert nach Inlands- und Auslandsreisen)

Summe der Reisekosten (exkl. Umsatzsteuer) 
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5.3 Sonstige Kosten 

(nähere Bezeichnung)
Summe der Sonstigen Kosten (exkl. Umsatzsteuer)
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5.4 Kosten je Arbeitsschritt

(bezogen auf A.2.1)

Arbeitsschritt
Personalkosten
Sachkosten etc. 
Summe ÖS (exkl. USt.)











B.5.5.5 Nettokosten insgesamt (B.5.5.1.3 + B.5.5.2 + B.5.5.2.1+ B.5.5.3)

Summe Nettokosten
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5.6 zuzüglich ... % Umsatzsteuer
....% Umsatzsteuer
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5.7 Gesamtsumme, die dem BMVIT in Rechnung gestellt wird (B.5.5.5 + B.5.5.6)

Summe inkl. ... % Umsatzsteuer
ÖS xx (EURO xx)

B.5.5.8 Finanzierungsplan (zeitlich gegliedert)

Der Antragssteller / die Antragsstellerin bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben und erklärt sich im Falle des Vertragsabschlusses mit den umseitig angeführten Allgemeinen Vertragsbedingungen einverstanden.

Unterschrift des Einreichers/der Einreicherin

Ort, Datum

Stempel

Der Antrag ist per Post in fünffacher Ausfertigung an die Arbeitsgruppe „Haus der Zukunft“ zu schicken! 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

(1) Verbindlich für beide Vertragspartner ist nur, was schriftlich vereinbart wurde. Auch Än​derungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der schriftlichen Ver​einbarung.

(2) Sobald dem Auftragnehmer irgendwelche Umstände erkennbar werden, die eine vertrags​gemäße Erfüllung des Auftrages in Frage stellen können, hat er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich über diese Umstände und allfällige von ihm zu erwägende Maßnahmen zu be​nachrichtigen.

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Beendigung des Werkes die Beseitigung allfäl​liger Mängel über Aufforderung des Auftraggebers ohne zusätzlichen Entgeltanspruch in an​gemessener Frist vorzunehmen. Diese Verpflichtung erlischt, sofern der Auftraggeber ein solches Verlangen nicht binnen längstens sechs Monaten nach Beendigung des Werkes an den Auftragnehmer absendet (Datum des Poststempels). Kommt der Auftragnehmer seiner Ver​pflichtung zur Mängelbeseitigung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nach, oder ist auch die Ergänzung mangelhaft, gilt folgendes:

a) Ist das Werk dadurch für den Auftraggeber unbrauchbar, verliert der Auftragnehmer den Anspruch auf die Vergütung (§ 3) und hat bereits empfangene Beträge zuzüglich 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank liegende Zinsen, vom Tag des Empfanges der Beträge an gerechnet, zurückzuzahlen.

b) Ist das Werk für den Auftraggeber nicht unbrauchbar und ist eine Verbesserung durch einen Dritten möglich, hat der Auftraggeber gegen den Auftragnehmer Anspruch auf Ersatz der aufgelaufenen Verbesserungskosten bis zur Höhe der mit dem Auftragnehmer vereinbarten Vergütung (§ 3).

c) Ist das Werk für den Auftraggeber nicht unbrauchbar, aber in seinem Wert gemindert und ist eine Verbesserung durch einen Dritten nicht möglich, hat der Auftraggeber Anspruch auf angemessene Minderung der Vergütung.

Die Ansprüche nach lit. a) bis c) können bei sonstigem Ausschluß nur binnen sechs Monaten nach Ablauf der gesetzten Verbesserungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden; wurde eine bestimmte Verbesserungsfrist nicht gesetzt, endet die Gewährleistungsfrist ein Jahr nach Absendung (Datum des Poststempels) der Aufforderung zur Mängelbeseitigung.

(4) Werden vom Auftragnehmer bei der Durchführung des Auftrages Personen aufgrund eines Dienstvertrages, eines freien Dienstvertrages oder eines Werkvertrages beschäftigt, hat er als Arbeitgeber zu fungieren und die Dienstverträge, die freien Dienstverträge bzw. die Werk​verträge in seinem Namen auf seine Rechnung abzuschließen bzw. die daraus resultierenden Verpflichtungen zu tragen. Subverträge über fachliche Tätigkeiten innerhalb des Auftrages (§ 1) bedürfen jedoch der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer haftet für das Verschulden aller Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Vertragsverpflichtungen bedient, im gleichen Umfang wie für eigenes Verschulden.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, im Rahmen des Vertrages erbrachte Ausarbeitungen zur Gänze oder teilweise als Einzelpublikation oder in einer einzurichtenden Schriftenreihe zu veröffentlichen bzw. deren Veröffentlichung durch den Auftragnehmer oder Dritte zu fördern.

(6) Führt die Arbeit an einem vereinbarten Werk zu einer neuen Erfindung des Auftragnehmers, die patent- oder lizenzfähig ist, hat der Auftragnehmer hievon unverzüglich den Auftraggeber zu verständigen und – dessen Einverständnis vorausgesetzt – das Patent anzumelden sowie sein Recht aus der Anmeldung dem Auftraggeber zu übertragen. 

(7) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftrag jederzeit zu stornieren. Liegt ein Rücktritts​grund gemäß Punkt (8) nicht vor, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer jedoch in diesem Fall die nachgewiesenen Barauslagen zu ersetzen und einen dem bisherigen Arbeitsaufwand des Auftragnehmers entsprechenden Teil eines allfälligen vereinbarten Entgeltes zu bezahlen.

(8) Der Auftraggeber ist berechtigt, den sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären, wenn 

a) der Auftragnehmer den Auftraggeber über wesentliche Umstände getäuscht oder unvoll​ständig unterrichtet hat, sofern nicht ein Nichtigkeitsgrund vorliegt;

b) das Werk durch Verschulden des Auftragnehmers nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder durchgeführt worden ist, und die Leistung auch in der vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Nachfrist nicht erbracht wird;

c) Umstände vorliegen, die eine zeitgerechte Erfüllung des Auftrages offensichtlich unmöglich machen, sofern der Auftragnehmer diese selbst zu vertreten hat; als ein solcher Umstand gilt auch, wenn der Auftragnehmer mit der Ausführung nicht fristgerecht begonnen oder einen vereinbarten Zwischentermin nicht eingehalten hat, und eine vom Auftraggeber gesetzte an​gemessene Nachfrist fruchtlos abgelaufen ist, oder wenn ein Auftragnehmer die sofortige Meldung von Ereignissen, welche die Durchführung des Vorhabens verzögern oder unmöglich machen, unterlassen hat, oder, wenn der Auftragnehmer den Erfolg des Vorhabens sichernde Auflagen oder Bedingungen aus seinem Verschulden nicht eingehalten hat;

d) der Auftragnehmer vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beibringt oder erforderliche Auskünfte (Punkt 8) nicht erteilt, sofern in diesen Fällen eine zweimalige, den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolgen enthaltene Mahnung, ohne Erfolg geblieben ist;

e) der Auftragnehmer ohne die gemäß Punkt (4) erforderliche Zustimmung des Auftraggebers einen Subwerkvertrag abgeschlossen hat;

f) über das Vermögen des Auftragnehmers das Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung des Konkursverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgelehnt wird; das Rücktrittsrecht kann unbefristet bis zur Beendigung des Auftrages geltend gemacht werden.

g) wenn der Auftragnehmer stirbt oder die Eigenberechtigung verliert. 

h) Im Falle des Rücktrittes nach lit. a) bis f) verliert der Auftragnehmer jeden Anspruch auf die vereinbarte Vergütung und ist überdies verpflichtet, bereits erhaltene Vergütungen binnen 14 Tagen rückzuerstatten und vom Tage der Auszahlung an mit 3% über dem jeweiligen Diskont​satz der Österreichischen Nationalbank liegenden Zinsen vom Tage des Empfanges der Beträ​ge an gerechnet zurückzuzahlen, sowie dem Auftraggeber die durch eine allfällige Weitergabe des Auftrages an einen Dritten erwachsenen Mehrausgaben zu ersetzen. Dies gilt im Falle einer Nichtigkeit des Vertrages gemäß lit. a. Im Falle des Rücktritts gemäß lit. g gelten die Bestimmungen des Punktes 7 sinngemäß.

(9) Der Auftragnehmer hat auf Aufforderung des Auftraggebers Teilergebnisse schriftlich bekanntzugeben. Er ist außerdem verpflichtet, jederzeit Auskünfte hinsichtlich des übernom​menen Auftrages zu erteilen und Prüfungen durch Organe des Auftraggebers zu ermöglichen.

(10) Sofern mehrere Auftragnehmer vorhanden sind, haften diese dem Auftraggeber für die Erfüllung aller Verpflichtungen aus dem Vertrag solidarisch.

(11) Soweit im besonderen Vertragsteil und in den "Allgemeinen Vertragsbedingungen" nichts Abweichendes vereinbart wurde, gelten subsidiär die Bestimmungen des ABGB.

(12) Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen hergestellt, von denen jeweils eine bei den Vertragspartnern bleibt.
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2. Ausschreibung im Rahmen des


Impulsprogramms


Nachhaltig Wirtschaften 
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